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RS OGH 1959/11/25 5Ob472/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1959

Norm

GBG §31 Abs6

GBG §77

Rechtssatz

Die besonderen nach den §§ 31 Abs 6 und 77 GBG erforderlichen Vollmachten zum Abschluß eines Vertrages und zur

Einbringung eines Grundbuchsgesuches werden nicht durch eine abhandlungsbehördliche oder

vormundschaftsbehördliche Genehmigung des Vertrages, sondern nur durch die Vollmacht des Machthabers

dargetan.
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